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RS OGH 1996/8/20 10ObS2306/96g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.08.1996

Norm

ASVG §236 Abs1 Z2 litb

ASVG §236 Abs2 Z3

ASVG §236 Abs3

ASVG §253d Abs1 Z2

Rechtssatz

Nach § 236 Abs 2 Z 3 ASVG muß die für die Erfüllung der Wartezeit auf die vorzeitige Alterspension wegen geminderter

Arbeitsfähigkeit erforderliche Mindestzahl von 120 Versicherungsmonaten innerhalb der letzten 240 Kalendermonate

vor dem Stichtag liegen. Nur dieser Zeitraum kann sich gemäß § 236 Abs 3 ASVG durch neutrale Monate entsprechend

verlängern. Da es sich bei der sekundären Leistungsvoraussetzung des § 253 d Abs 1 Z 2 ASVG nicht um eine Wartezeit

im eigentlichen Sinn, sondern um das Erfordernis der (quali=zierten) Bruchteilsdeckung handelt, kann § 236 Abs 3

ASVG weder unmittelbar noch (mangels Regelungslücke) analog angewendet werden. Der Pensionswerber muß daher

die Erfüllung der Bruchteilsdeckung ohne Berücksichtigung neutraler Zeiten zusätzlich zur Erfüllung der Wartezeit

nachweisen.
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